
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abge_ordnAtAn \/ArtPilt 

Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz 

und Kolleginnen und Kollegen 

zum Antrag 3078/A der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz und 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über einen 
Zuschuss an die Länder für Wohn- und Heizkostenzuschüsse (Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz) 
erlassen und das Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz - LWA-G geändert werden 
(1915 d.B.) (TOP 5) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben bezeichnete Antrag wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel lautet wie folgt: 

"Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über einen Zuschuss an die Länder für Wohn- und 
Heizkostenzuschüsse (Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz) erlassen und das Lebenshaltungs- und 
Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz - LWA-G geändert wird" 

2. In Artikel 1§1 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die Länder können höchstens 5 % ihres jeweiligen Zuschusses für Förderungen von Betreibern 
und Inhabern von Heimen und Wohngemeinschaften sowie Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für 
betagte und pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderung, für Annutsbetroffene, für Schüler, 
Studenten, Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer, von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, von 
Frauen- und Gewaltschutzschutzeinrichtungen und von ähnlichen Einrichtungen zur Abfederung 
gestiegener Wohn- und Heizkosten verwenden, die nach dem Bundesgesetz über allgemeine 
Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden des Bundes, der Länder und 
Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung - BAO), BGB!. Nr. 194/1961 in der Fassung 
BGB!. 1 Nr. 108/2022, gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen." 

3. Nach Artikel 1 § 3 wird folgender§ 3a samt Überschrift eingefügt: 

"Datenabfragen 

§ 3a. (1) Die die Wohn- und Heizkostenzuschüsse gemäß § 1 Abs. 2 und Förderungen gemäß § 1 
Abs. 4 abwickelnden Stellen sind zum Zweck der Überprüfung der Förderbarkeit der Förderungswerberin 
bzw. des Förderungswerbers zur Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs. 6 des 
Transparenzdatenbankgesetzes 2012 TDBG 2012, BGB!. I Nr. 99/2012, der Daten von 
Förderungswerberinnen bzw. Förderungswerbern und den mit den Förderungswerberinnen bzw. den 
Förderungswerbern im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen berechtigt. 

(2) Zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung der Förderverfahren, insbesondere der 
Feststellung oder Überprüfung der Voraussetzungen, der Förderwürdigkeit und der Höhe einer Leistung, 
der Sicherstellung einer hohen Datenqualität, der Kontrolle eines rechtmäßigen Leistungsbezugs sowie 
allfälliger Rückforderungen, sind die abwickelnden Stellen ermächtigt, nachstehende Daten der 
förderwerbenden bzw. fördemehmenden Person sowie der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 
automationsunterstützt aus dem Zentralen Melderegister zu erheben und zu verarbeiten, wobei die Abfrage 
auch eine Verknüpfungsabfrage im Sinn des § l 6a Abs. 3 des Meldegesetzes 1991 , BGB!. Nr. 9/ 1992, nach 
dem Kriterium des Wohnsitzes umfasst: 

J. Familien- und Vorname, 
2. Geburtsdatum und 
3. Adressdaten." 

4. § 4 samt Überschrift lautet: 

"Nichtberücksichtigung und Pfändungsverbot 

§ 4. (1) Die Wohn- und Heizkostenzuschüsse der Länder gemäß § 1 Abs. 2 und die Förderungen 
gemäß § 1 Abs. 4 sind von der Einkommensteuer befreit und gehören auch nicht zur Bemessungsgrundlage 
für sonstige Abgaben und öffentlich-rechtliche Beiträge ausgenommen Umsatzsteuer. § 20 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 - EStG 1988 , BGB!. Nr. 400/ 1988, ist auf sie nicht anzuwenden. 
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. (2) ~ohn- und Heizkostenzuschüsse des Landes gemäß§ 1 Abs. 2 und Förderungen gemäß§ J Abs. 4 , 
die aus diesem Zweckzuschuss finanziert werden, sind bei der Prüfung von Ansprüchen und sonstigen 
Befreiungen aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

(3) Wohn- und Heizkostenzuschüsse des Landes gemäß § J Abs. 2 dürfen weder gepfändet noch 
verpfändet werden. 

(4) Wohnkostenzuschüsse des Landes gemäß § 1 Abs. 2, die aus diesem Zweckzuschuss finanziert 
werden, gelten sinngemäß als Leistung nach § 7 Abs. 5a Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, BGB!. I Nr. 41 /2019, 
zuletzt geändert durch BGB!. I Nr. 78/2022 ." 

5. Artikel 2 (inderung des Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz - LWA-G) wird wie folgt 
geändert: 

5.a) Die Artikelüberschrift lautet wie folgt : 

„Änderung des Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetzes - LWA-G" 

5.b) Z 1 lautet: 

»l . Nach § 1 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt : 

„(2a) Dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz werden für die 
Jahre 2023 und 2024 weitere 55 Millionen Euro für Unterstützungsmaßnahmen gemäß Abs. 1 Z J 
zusätzlich zur Verfügung gestellt. Davon entfallen auf das Jahr 2023 30 Millionen Euro, auf das Jahr 2024 
25 Millionen Euro."« 

5.c) Z 2 lautet: 

»2. § 8 samt Überschrift lautet: 

„ Inkrafttreten 

§ 8. ( 1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in 
Kraft und mit 31 . Dezember 2026 außer Kraft. 

(2) § 1 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xx/2023 tritt mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 6. Juni 2025 außer Kraft." 

Begründung 

Zu Z 1 und Sa und Sc: 

Es werden lediglich Redaktionsversehen beseitigt. 

Zu Z 2 und 4: 

Den Ländern soll die Möglichkeit gegeben werden, bis zu 5 % für die Förderung von Heimen und 
Wohngemeinschaften sowie Beratungs- und Betreuungseinrichtungen im Sozialbereich und ähnlichen 
Einrichtungen zur Abfederung gestiegener Wohn- und Heizkosten zu verwenden, die nach dem 
Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden des 
Bundes, der Länder und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung - BAO), BGB!. Nr. 
194/ 1961 in der Fassung BGB!. 1 Nr. 108/2022, gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verfolgen. In § 4 wird vorgesehen, dass die abgabenrechtlichen Ausnahmen auch für diese Förderungen 
anzuwenden sind. 

Zu Z3: 

Die neue Bestimmung legitimiert Abwicklungsstellen, alle von der Förderungswerberin bzw. vom 
Förderungswerber und Haushaltsmitgliedern in die Transparenzdatenbank eingemeldete nicht sensible 
Förderungen sowie Einkommen nach § 5 TDBG 2012 ohne zusätzliche Zustimmungseinholung 
einzusehen, und regelt die Datenabfragen aus dem Zentralen Melderegister. 

Abwickelnde Stellen sind diejenigen Einrichtungen, denen gemäß § 16 des Transparenzdatenbankgesetzes 
2012 {TDBG 2012) die Abwicklung von Leistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 lit. a bis e TDBG 2012 in 
Bezug auf einen Leistungsempfänger oder einen Leistungsverpflichteten obliegt. Abwickelnde Stelle kann 
daher nicht nur das Land sein, sondern je nach Organisation in den jeweiligen Ländern auch eine Gemeinde 
oder ein Sozialhilfeverband. 
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Zu Z Sb: 

Mit dem gegenständlichen Abänderungsantrag sollen die ursprünglich vorgesehenen 50 Millionen Euro um 
weitere 5 Millionen Euro erhöht werden, um insbesondere auch Bewohner:innen von diversen 
Einrichtungen wie etwa der Behindertenhilfe bzw. von Gewaltschutz- oder Pflegeeinrichtungen 
angemessen unterstützen zu können. 
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